
Die Ent.wickelung (Ier römiscllen Tributconlitien. 

Die drei Stufen, auf welchen sich der Ueberlieferung gemäss 
die römische Plebs in ihren 'fribusvel'sammlungen zur Machtvoll­
kommenheit auf dem ganzen Gebiet des St.aates erhob, sind die Ge­
set.ze, welche 449 v. Chr. die Consuln Valerius und Horatius, dann 
339 v. Chr. der Dictat.or Q. Publilius Philo und zuletzt 287 v. ChI'. 
der Dictator Q. Hortensius zu Stande bracht.en. Der W ort.1aut diesel' 
Gesetze, ,vie ihn uns die Annalen in knapper Fassung ülJerliefert 
haben, ermöglicht es uns nicht, einen Unt.erschied uud Fortschritte 
in denselben zu erkennen. Das erste, die lex Valeria Horatia, be­
stimmte nach Livius 3, 55 ut quod tributim plebes iussisset, po­
pulum teneret; nach Dionysios 11, 45 T.OVC; .fJno rot o1hwv J:s:Jlllrac; 
b· ralc; gJvAETlxaic; iJxXA7jUtatC; po/WVC; &nr/'IJ' 'Xstu[Jw 'Pw/w.lmc; iJ~ tIJOV 
r~l' (tiJ1;;'p' EI.011rac; oVIJa/ltIl roic; Sv rate; AoXhwtv bexA7jrJlutc; rs{}r;IJo­
,tSvo,C;. - Das zweite, die lex Publilia, . ordnete an nach Livius 
8, 12: ut plebiscita omnes Quirites tenerent. - Das dritte, die 
lex Hortensia, ist in verschiedentlicher Wortfassung ohne Modifica­
tion des Inhalts angegeben, von Plinius, Hist. Nat. 16, 10: ut qnorl 
plebs iussisset, omnes Qllirites teneret; von Gellius 15, 27, 4: ut 
eo iure, quod plebes statuisset, omnes Quirites tenE'rent.nr; von 
Gaius 1, 3: ut plebiscita universum populuill tenerent.. 

Es ist der feinsten Iuterpretationsknnst nicht gelungen, aus 
diesen verschiedenen Fassungen Unterschiede in dem Geiste der 
drei Gesetze herauszuklügeln. Sie besagen genall dasselbe, nämlich 
dass die Beschlüsse der Plebs Gesetzeskraft haben 
sollen für den ganzen Staat. 

. pie neuere Forschung hat sich nicht. entschliessen können, 
dieses unbefriedigende Hesultat einfach hinzunehmen. Man hat sich 
mit Hecht gefragt, wie es komme, dass dasselbe Gesetz dreimal 
nach einander ohne erkennbare Modificatiouen erlassen worden sei, 

Rhein. M" •. f. Philol. N. F. XXVill. 23 
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ein Gesetz, welches bei seiner hohen Wichtigkeit für das Staats­
recht nicht in Missachtung oder Vergessenheit fallen konnte, ja 
von dem die wiederholte, unangefochtene Auwendung bezeugt ist. 
Die Analogien von andern Gesetzen, wie der Valerischen über die 
Provocation, wie der Porcischell üher die Befreiung des römischen 
Bürgers von Körperstrafen, die wiederholt anerkannt und bekräftigt 
worden sind, genügt offenbar nicht, die befremdliche Erscheinung 
von der Wiederholung der Gesetze über die Plebiscite zu erklären; 
denn bei jenen bat keine einfache Wiederholung, sondern eine Ver­
schärfung durch Strafbestimmungen gegen den Uebertreter 1 statt­
gefunden. Man fühlte sich gedrängt, die karge Mittheilnng der 
Quellen durch Vermuthungen zu ergänzen und aus dem Gesammt­
bilde des römischen Staates die Züge zu entlehnen, welche in den 
verschiedenen Zeitpunkten passend schienen, um in den drei Ge­
setzen eine stufenweise Entwickelung erkennen zu lassen. 

Das Material zu dieser Ergänzung hat man zwei Factoren 
entnommen, die man als wesentlicbe Momente in dem Organismus 
der römischen Verfassung auffasste und denen man bei Volksbe­
schlüssen eine tiefgehende Bedeutung zuschrieb, der Bestätigung 
durch die patricischen Ouriatcomitien und der Billigung des Senats. 
Niebuhr 2 nahm an, das erste Gesetz über die Plebiscite (lex Va­
leria-Horatia von 449 v. Oh1·.) habe die Gültigkeit der Plebiscite 
noch abhängig gelassen von der Bestätigung durch die Ourien und 
ausserdem des Senats; das zweite Gesetz (lex Publilia von 339 
v. Ohr.) habe die Bestätigllug der Ourien für unnöthig erklärt, aber 
die des Senats beibehalten; das dritte Gesetz endlich (lex Hortensia 
von 287 v. ehr.) habe auch das Bestätigungsrecht des Senats be­
seitigt. In ·ähnlicher Weise sind Peter, Göttling, Walter und Mar­
quardt verfahren, nur dass jeder nach eigenem Ermessen zu 'Verlce 
ging in der zeitlichen Fixirung deI' angenommeHen Befreiung der 
Plebiscite von der Bestätigung durch Ourien und Senat. So lassen 
Göttling sund Wal tel' 4 das Veto der Curien schon bei dem ersten 
Gesetz (449 v. Ohr.) fallen und behalten das des Senats nur bis 
zum zweiten (339 v. Ohr.) bei, so dass ihnen da.s dritte bloss als 

1 I,iv. 10, 9, 3. Eodem anno M. Valerius consul de provocatione 
legern tulit diligelltius sallctaDl. Cicero d. rep. 2, 31. 54 neqlle vero 
leges Porciae quae tres Bunt trium Porciorum quicquam praeter sanctio­
nern attulerunt novi. 

2 Niebuhl' Röm. Gesch. 11, 414. 
S Göttling Röm. Staatsverf. 310. 
• Walter Röm. Rechtsgescb. I § 66. 



Die Entwickelung der römischen T'ributcomitiell. 355 

Bestätigung des zweiten ohne weiteren Fortschritt erscheint. Petel' I 

stimmt in Betreff der zwei ersten Gesetze mit Niebnhr überein, 
weicht aber ab in Betreff des dritten, welches er für eine einfache 
Bestätigung des zweiten hält. Auch Mnrquardt 2 hält. in Ansehung 
des ersten Gesetzes an Niebuhrs Ansicht fest, kann sich aber über 
das zweite nicht entscheiden; Schwegler hält die Bestätigung durch 
die Curien aufrecht bis ?Ur lex Hortensia. (R. G. II, 167); Huschke 3 

meint, das Gesetz von 44-9 habe die gesetzliche Kraft der Plebi­
scite von der Bestätigung der Centul'iatcomitien abhängig gemacht 
und das Gesetz von 339 C wal' entweder eine Wiedereinschärfung 
der lex Valeria oder eine Vorläuferin der lex Hortensia, oder es 
gab den Plebisciten für gewisse Mat~rien oder unter gewissen Mo­
dalitäten selbständiges gesetzliches Ansehen>. Ueber die Tbeorie 
Langes wird weiter unten im Besondern zu sprechen sein. 

Wie sollen wir uns zu diesen verschiedenen Ansichten ver­
halten? Sollen wir eingehend die Wahrscheinlichkeitsgründe ab­
wägen, welche für oder gegen die verscbiedenen angenommenen 
Entwickelungsphasen sprechen? Es ist zu fürchten, dass bei dem 
Mangel fester Anhaltspunkte es uns nicht gelingen würde, aus dem 
Labyrinth rein subjectiver Combinationen herauszukommen. Es 
wird besser sein, die Prämissen zu prüfen, auf welchen die au­
gegebenen Annahmen sammt und sonders ruhen, und also zu 
untersuchen, wie es sich mit den zwei angeblichen Factoren in der 
Gesetzgebung verhält, der Zustimmung der patricischen Cl1l'iat­
comitien einestheils und zweitens der Billigung des Senats. 

Bei dieser vorläufigen Untersuchung nehmen wir als erwiesen 
an, was seit Niehuhr fast allgemeine Zustimmung gefunden hat, 
dass die Curiatcomitien das ursprüngliche römische Volk, d. h. die 
Patricier darstellen, und dass von einer Theilnahme der Plebejer 
ebensowenig wie von plebejischen Curiatcomitien die Rede sein 
kann 4. 

1 Peter Epoch. 94. 
2 Becker-Marquardt Röm. Alterth. II, 3, 162. 
3 Huschke Verfass. dcs Servius 'rullius 414. 
• Mommsen hat in seinen Römischen Forschungen S. 140ft'. 177 ft'. 

nachzuweisen gesucht, dass es in Zeiten der Republik Curiatcomitien 
zweierlei Art gegeben habe, solche welche Patricier und Plebejer um­
fassten und solche in denen die Plebs allein zusammentrat, aber keine 
für Patricier allein. Diese Ansicht würde, wenn man sie als erwiesen 
annehmen könnte, von vorn herein die Annahme von der Bestätigung 
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Bekanntlich wird nun nirgendwo von bestätigenden Curiat­
comitien gesprochen, und die viel verbreitete Meinung von dem 
Veto der fraglichen Comitien beruht lediglich auf der Annahme, 
dass die Ertheihmg der patrum auctoritas: welche eine Bestätigung 
dieser Art enthielt, nicht wie unsere Quellen sie auffassen, ein 
Recht des Senats, sondern der patricischen Curiatcomitien sei und 
nichts anderes als die lex curiata de imperio. Diese Ansicht wurde 
zuerst von Niebuhl' ausgesprochen 1 Sie stützt sich auf die Wahr­
nehmung, dass bei den Erzählungen von den Königswahlen Cicero 
l'egelmässig die Ertheilung des imperium durch eine lex curiata 
erwähnt, während Livius von dieser lex schweigt, aher die aucto­
ritas patrllm als Bestätigung der Wahl anführt. Daraus soll nun 
die Identität der zwei Acte folgen, als wenn auctol'itas und lex 
je dasselbe bedeuten könnten. Man hat sich nicht daran gestoBsen, 
dass die lex curiata, weit entfernt, eine Bestätigung einer V olles­
wahl zu sein 2, vielmehr in der Ertheilllllg einer besonderen Macht.­
befugniss bestand, welche der Gewählte durch die Wahl noch nicht 
erhalten hatte. Ebenso wenig bat man berücksichtigt, dass sich 
die lex curiata nur auf die Wahlen und nicht auch: wie die pa­
trum auctoritas, auf legislatorische Beschlüsse bezieht. Auch iB~ 

IDall darüber hinweggegangen, dass seit der lex Maenia die patrum 
auctoritas vor der W ahI ertheilt wurde, während die lexcnriata 
immer nur nach der Wahl dem Gewählten nominatim das Impe­
rium übertragen konnte. Ma.n hat llilberücksichtigt gelassen, dass 
in der späteren Republik die Formalität der lex curia,ta heihehalten 

der Plebiscite durch Curiatcomiticll ohne weiteres zu Falle bringen . 
. Wir kommen allerdings, was diese Bestätigung betrifft" zu de,mselben 
Resultate wie Moromsen, aber auf auderm YiTege. 

1 Niebuhr R. G. 1, 353. Alisführlich vertheidigt ist die Niebuhr­
sehe Ansiebt von Becker R. A. IJ, 1, 316 ff. nuter Zustimmung von 
Mal·quardt H. 3, 6. Schweglel' R. G. II, 153 ff. Lange R. A. 1, 264 ff. 
500. Peter gpoch. 14. Weissenborn z. Liv. 1, 17, 8 nud öfter. Die Uu­
haltbarkeit dieser Theorie hat schon nachgewiesen Huschke Verfass. des 
Servius Tullius 403 ft·. unter Zustimmung yon Mommsen Forsch. 247" 
und Bröcker Untersuch. 1858 S. 70 ff. 

2 Es ist eine rhetorische Uebet'treibung, wenn Cicero (da leg'. 
agrar. 2, 11, 26) sagt: maiores de omnibus magislratibus bis ,"os sen­
tentiaro ferre volueruntj nam curo centm'iah\ lex de ceuBoriblls fere­
batur; CHm curiata ceteris patriciis magist.ratibus, tum iterum de, Ha­
dem iudicabatll1', nt esset repreh6ndendi potestas, si popllium bene'fieii 
sui poeniteret. Ha maiores binis comitiis volucrunt vos de singulis 
magistratibns iudicare. 
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wurde in dem Act der dreissig Lictol'en, dagegen die Formalität 
der patrum auctoritas' eine besondere im Senat vorgenommene war, 
was ganz unvereinbar ist mit der Annahme einer ursprünglichen 
Identität der beiden Handlungen. ßilan hRt durch allerlei Kunst­
griffe diese schlagenden Gegenbeweise zu beseitigen versucht, ,ia 
mRn ist so weit gegangeu, die patrum ltuct.oritas als einen die lex 
curiata involvirenden Senatsbeschluss ::mfzufuBsen, d. h. mit anderll 
Worten, man hat die Sache geopfert, um die Form zu retten. Die­
ses ganze Gebäude von Hypothesen hat aber keinen Halt und keinen 
Boden. Wie gesagt, ein Bestiitigungsrecht der CU1'ien für Beschlüsse 
der Tribus hat es nie gegeben. 

\Vas wal' denn llun die patrum auctoritas? Unsere Quellen 
schildern sie einstimmig als einen Äct des Senat.s. Darüber kann 
gar kein Zweifel obwalten. Livius Bericht 1 in diesel' Sache ist 
um so heachtenswerthel' und wichtiger, da zu seiner Zeit die pa­
trum auctoritas, obgleich zur Formalität herabgebunken, doch immer 
noch ertheilt wurde. Weder er noch seine Vorgänger können etwas 
anderes darunter verstanden haben, als einen Act des Senats. Wir 
sind also absolut gezwungen uns an dieses Zeugniss zu halten und 
die patres auctOl'es im Senat zu suchen, wenn wir nicht ein leicht­
fertiges Spiel mit unBem Quellen treihen wollen. - Nun ist aber 
nicht zu leugnen, dass der einfachen Identificirung der ·patrum 
auctoritas mit senatns auctol'itas einige Bedenken entgegenstehen. 
Besonders ist nicht zu übersehen, dass statt patres einigemal die 
patricii als auctore8 bezeichnet werden, und dass in der Wahl des 
L. Sextius zum ersten plebejischen Consul eine Meinungsverschieden­
heit zwischen dem Senate und den patricii ais auctores zu Tage 
tritt 2. Es scheint demnach, dass wenn auch im Allgemeinen der 
Senat als der Träger der patrum auctol'itas erscheint, genau ge­
nommen der 'patricische Senat' verstanden werden muss; für die 
ältere Zeit, wo der ganze Senat patricisch warl kOllnte eine solche 
Unterscheidung nicht stattfinden. Später aber, als die Plebejer all­
mählich Zutritt zum Senat erhielten, war es natürlich, dass die 
Patricier im Senate das Recht· der Ertheilung der auctoritas als 
ein patricisches für sich festhielten, besonders wenn man vel'muthen 
darf, dass dieses Recht sich an die Ertheilung der Auspicien 
knüpfte. Da sich nun mit der Bildung der Nobilität die Pl.lrtei­
interessen der patricischen und der plebejischen Sena,toren zu einem 

1 Besonders die SteUe 1, 17. 
2 Liv. 6, 42. 
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gemeinsamen Adels interesse vereinigten, so kann man annehmen, 
dass bei formeller Wahrung des Rechtes der patricischen Senatoren 
auf Ertheilung der auctoritas dei· ganze Senat factisch die Frage 
entschied, ob diese auctoritas ertheilt werden sollte und dass so 
die patrum auctoritas mit der seuatns anctoritas in der That zn­
sammenfiel. Nur iu Zeiten groBser politischer Erregung, wie bei 
der Wahl des L. Sextius mochte sich das altpatricische Standesvor­
urtheil suchen geltend zu machen, während im gewöhnlichen Lauf 
der Dinge es in dem Interesse der Nobilität aufging. Bei diesel' 
Annahme verschwinden die Schwierigkeiten, welche in der beson­
deren Beziehung der patrum auctol'itas auf die Patricier liegen 1. 

Die patrum. auctoritas wal' also koine Bestätigung durch die 
Curiatcomitien, sondern durch den patricischen Senat. Dieser Be­
stätigung waren aber die Tributcomitien der Plebs nie nnterworfen, 
ebenso wie sie von den Beschränkungen frei waren, welche die 
Auspicien für die andern Comitien bildeten. Dieses ist deutlich 
ausgesprochen in den Wosten, die Livius (6, 41) dem Appius Clau­
dius in den Mund legt: neccenturiatis nec curiatis comitiis patres 
auctores fiant 2• Folglich kann das angebliche Veto der 
Curien keinen Factor abgeben, durch dessen Wegfall 
bei dem valerischen Gesetz von 449 oder hei dem pu­
blilischen von 339 oder bei dem hortensischen von 287 
man einen Fortschritt in der Machtvollkommenheit 
der Tributcomitien anzunehmen berechtigt wäre. 

Wir könuen aber noch weiter gehen und fragen, ob überhaupt 
je ein Volksbeschluss zu seiner Gültigkeit eines audern Volksbe-. 

1 Wenn l\1ommsen (Forsch. 219 ff.) nuf Grund der Vorrechte der 
patricischen Senatoren bei der Ertheilung der patrum auctOl·itas und 
bei der Bestellung des interrex annimmt, dass es neben dem gemischten 
Senat auch einen besonderen' Patriciersenat' gegeben habe, so geht er 
zu weit. Wenigstens ist von andern nls rein formellen Geschäften der 
patricischen Senatoren keine Kunde erhalten. Für die Formalitäten kann 
man sich denken, dass es eine Geschäftsordnung gab, wonach die pa-

. tricisehen Senatoren, ohne einen engeren Senat zu bilden, vielleicht 
unter Leitung des princeps senatlls, der immer Patricier gewesen zu sein 
scheint, sowohl die patrum auctoritas ertheilten, als die Interregen con­
stituirten. 

2 Ebenso bei Cicero p. dom. 14 ita p. R. neque regem sacrorum, 
neque flaminern, nec salios habebis. neque auct.ores centuriatorum et 
curiatorum comitiorllm. Wie man trotz dieses Zeugnisses noch die An­
sicht aufrechi halten kann, dass die Auctoritas für die Curiatcomiti~n 
dllrch die Curiatcomitien gegeben wurde, ist schwer verständlich. 
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schlusses bedurft habe, ob je die Centul'ienversammlungen oder die 
Tribus, oder gar die Curien selbst von weiterer Bestätigung des 
Volkes in CUl'ien oder Centurienvel'sammlungen abhängig waren. 
Es fehlt nach Abweisung der oben besprochenen Ansicht über die 

lex curiata nnd ihre Identität mit der patl'um auetoritas für eine 
solche Annahme an jeglichem Beweise. Ii"eiu einziger Fall wird 
erwähnt, wo eine V olksvel'sammlung aufgefordert wmde oder sich 
geweigert hat, einen andern Volksbeschluss zu bestätigen, obgleich 
bei den fortwährenden politischen StreitigkeiteIl sich so vielfach 
dafär Gegegenheit würde geboten haben. Hätten die Annalil>ten 
die Ansicht gehabt, dass die Patricier auf diesem Felde den Ple­
bejern Widerstand leisten konnten, so hätten sie gewiss nicllt er­
mangelt, schon ans rhetorischen Gründen die Scenen auszumalen, 
welche in Folge davon Statt. gefunden haben würden, Besonders 
würde Dionysios diese Geleg~lIheit ergriffen haben, seine politische 
Beredsamkeit glänzen zu lassen. Aber es fehlte jeder Anhaltspunkt 
dazu, denD, wie wir mit Bestimmtheit behaupten können, es war 
ein dem ganzen Alterthum fremder Gedanke, den 
Beschluss des souveränen Volkes in der Weise zu 
binden, dass eine zweit.eYolksvel'sammlnng gegen 
ein e e l' s t e ihr Ye t 0 ein 1 e g e 11 k ö n n t e. Die Idee ent­
springt dem modernen Constitutionalismus und aus ihm habEIn 
neuere Geschichtschreiber sie in den römischen Verfassungsorganis­
mus hineingetragen, indem sie in den verschieden geordneten Ver­
sammlungen der Tribus, Centurien und Curien eine Analogie zu 
unserm Zweikammersystem fanden 1. Aber die Römer haben nie 
diese verschiedenen Versammlungen als Glieder eines einzigen grOBsen 
Gesetzgebungsorganismus bet.raehtet, die sich gegenseitig beschränken 
und bedingen solIten. Jede Art von Volksversammlung galt ihnen 
auf ihrem Felde, innerhalb ihrer Competenz für souverän und nur 
die Götter konnten ihre Zustimmung geben oder verweigern 2. Wie 

1 SchwegJer R. G. H, 155 .. Wie nach englischem Staatsrecht jedes 
Gesetz drei Stufen zu durchlaufen hat, die Einwilligung des Unterhauses, 
die Zustimmung des Oberhauses und die Sanction der Krone, genau so 
war es auch in Rom: ein gültiges Gesetz bedurfte der Zustimmung 
dreier Faetoren, de~ Senats (auctoritas senatus), des Populus und der 
patricischen Gurien (anctoritas patrnm)" III, 76. < Ein Plebiscit war 
damals nichts weiter, als eine vom Hause der Gemeinen angenommene 
Bill, die erst durch den Beitritt der zwei andern Zweige der Legislatur 
zum Gesetz wnrde'. 

2 Deshalb ist 11.\1eh die lange geforderte patrum a\lctoritas. gewiss 
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sehr auch in Rom das System der magistratlichell Intercession aus­
gebildet war, durch eine Volksversammlung und gegen den Be­
schluss einer andern Volksversr.mmlung ist die Intercession nie an­
gewandt worden. Sie war den Alten eben so fremd, wie das Prin­
cip der Repräsentation und wie das Recht. der Steuerverweigerung 1. 

Wenn nUll von einer Bestätigung' der Plebiscite durch Cu­
riatcomitien nicht die Rede sein kann, so fehlt. uns einer der zwei 
FactorenJ die nöthig sind, um nach Niebuhrs Vorgang in den drei 
aufeinanderfolgenden Gesetzen von 449, 339 und 287 eine stufen­
weise Fortentwickelung zu erkennen. Es bleibt. uns nur noch die 
Annahme der Nothwendigkeit einer Vorberathung oder Empfehlung 2 

durch den Senat. .Je nachdem wir vermuthen, dass diese Vorbe­
rathung bei dem zweiten oder bei dem dritten Gesetz für unwesent­
lich erklärt wurde, erhalten wir als Resultat einen Fortschritt von 
beschränkter zu unbeschränkter Compet.enz durch die lex Publilia 
ooder erst durch die lex HOl'tensia, müssen aber in dem ersten Falle 
die lex Hortensia, im zweiten die lex Publilia für eine einfache 
Wiederholung des respective vorhergebenden Gesetzes betrachten. 
Der Gewinn bei einer solcheu Annahme ist also viel geringer, weil 
wir statt drei Stufen der Entwickelung jetzt nur zwei nachweisen 
können; aber auch dieser Gewinn wird unI:! verkümmert werden, 
wenn wir untersuchen, wie es sich mit der angenommenen Bestäti­
gung der Plebiscite durch den Senat verhält. Es wird nämlich 

aufzufassen als ursprünglich eine göttliche Sanction, welche die im Be­
sitze der Auspicien befindlichen Patricier gaben. Die römische Staats­
ordnung war inaugurato. eingesetzt worden (Liv. J, 36, 3), es war darin 
nichts zu äudern, also kein neu es Gesetz zn geben ohne die in den 
Augurien gegebenen auctoritas der Götter; wie z. B. schon Tarquinius 
die Reitercenturien nicht vermehren konnte (guod auctol' ei 'summa gloria 
augur Attns Navius uon erat) Cicero rep. 2, 20. Erst später wurden 
die religiösen Bedenken zu politischen Waffen missl)raucht, und dadurch 
den Angriffen der Gegenpartei ausgesetzt. Aber als nach dem Siege 
der Plebejer der Dictator Publilius Philo die politische Bedeutung der 
patrum auctoritas vernichtete, that er es nicht in der Weise, dass er 
sie ganz beseitigte, was ein nefas gewesen wäre, sondern so dass er 
sie zur leeren Formalität machte. 

I S. meine Röm. Gesch. 1, S. 117 Anm. 17. 
2 Bestätigung ist factisch gleichbedeutend mit Empfehlung (Probu­

leuma). Auch bei der patrum auctoritas war es rechtlich gleichgültig, 
ob sie vor oder nach dem Volksbeschluss goegeben wurde. Das Wescrtt­
liche ist ausgedrückt in dem Wort Einverställdniss, bei dem der Zeit­
moment ganz zurücktritt. 
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die Frage zu erörtern. sein, ob überhaupt ein Yolksbeschluss in 
Rom zu seiner Gültigkeit der Empfehlung oder Zustimmu!lgdes 
Senats 1 bedurfte. 

Diese Frage wird zu bejahen oder zu verneinen sein, je nach­
dem man sie vom praktisch - politischen oder vom streng juristi­
scben Standpunkte aus betrachtet. Dass dem Rechte nach das 
Volk souverä,n war und ein Volksbeschluss keiner Empfehlung oder 
Bestätigung durch den Senat bedurfte, folgt einestheils aus dem 
Mangel jedes positiven Zeugnisses für die UnerIässlichkeit einer 
solchen Bestätigung, anderntheils aus den bekannten Fällen von 
Gesetzen, die das Volk ohne und gegen den Willen des Senats an­
nahm und die trotzdem als rechtmässig zu Stande gekommen au­
erkannt und durchgeführt wurden 2. - Andererseits dagegen steht 
ebenso fest, dass in der Hegel jedes Gesetz seinen Weg machte 
durch den Senat, weil dieser sowolll die Vorberathung als aucb elie 
DurcMührung desselben in der Hand hatte. Wäre es Sitte gewesen, 
diese Theilnahme des Senats an der Gesetzgebung als überflüssig 
zu betmchten und bei jedem beliebigen Anlass zu beseitigen, so 
hätte die :Kxistenz des Senats keinen vernünftigen Grund mehr ge­
hubt, wenigstens hätte er sich nicht als organisclIes Glied des Staats­
körpers in steter Thätigkeit und vollem Ansehen erhalten können, 
wie er es in der Wirklichkeit that. Auch zeigt das ganze Yer­
f~ssllllgsleben, dass bis in die Zeit des Verfalls der Senat praktisch 
bei der Gesetzgebung mitwirkte B, so dass die Fälle, wo er um-

1 Natürlich kommt hier die patruUl auctoritas nicht in Betracht, 
da sie u1'sprünglich kein Act des Senats als solchen, sondern der Pa­
tl'icie1' war, und auf dem Boden der Religion, nicht der Politik ruhte. 

2 Vgl. Hofmann Senat S. 134 ff. Mommsen Forschungen 202 ff. 
Schwegler sagt R. G., HI, 78 ff. 'Man muss, wenn es sich um die Noth­
wendigkeit einer Senatus Auctoritas handelt, zwischen formeller und 
praktischer Nothwendigkeit unterscheiden.. Ein Gesetz, das ausdrück­
lich bestimmte, zu einem gültigen Plebiscit sei die Zustimmung des 
Senats erforderlich, ohne dieselbe sei es ungültig - gab es ohne Zweifel 
nicht: aber es lag in der Natur der Verhältnisse, dass diese Zustimmung 
eingeholt werden musste, wenn es sich um einen Beschluss handelte, 
der gegen den Widerstand oder ohne die Mitwirkung des Senats nicht 
durchzuführen war. Die Befugnisse der einzelnen Gewalten waren in 
der römischen Verfassung wohl nicht genau definirt, und gegen einander 
.abgegrenzt: Competenzconflicte leicht möglich und nicht selten: Vieles 
kam auf die Umstände und die Natur des einzelnen Falles an'. 

8 V gl. die Beispiele bei Peter Epochen S. 95 ff. Marquardt R. A. 
1I, 3, S. 118. 
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gangen wurde, wenn auch rechtlich unanfechtbar, doch im Gefühle 
des Volkes als Missbräuche des formellen Rechts galten. Trotz 
aller gesetzlich anerkannten Machtbefugniss des souveränen Volkes 
war und blieb der Senat der .Mittelpunkt, wie des Staats im Gan­
zell, so auch der leg'islativen Thätigkeit, und es ist sogal· eine in­
directe Anerkennung dieser Stellung, wenn in den Zeiten der be­
ginnenden Zerrüttung Demagogen auftreten und durch Androhung 
von Gewalt die Senatoren zwing.en ein Gesetz zu beschwören, wel­
ches gegen den Willen des Senats zur Annahme gekommen ist. 

Da nun die Zustimmung des Senats einerseits !"echtlich nie 
gefordert war, andererseits aber faktisch immer a!s Regel galt, so 
können wir auch in der angenommenen Beseitigung eines Bestä.ti­
gungsrechts des Senats keinen Fortschritt in der Entwickelung der 
Plebiscite erkennen: wir sind nicht berechtigt, eine solche Beseiti­
gung in dem Gesetz des Publilius von 339 (mit Göttliug und 
Walter) oder in dem Gesetze des Hortem:dus (mit Niebuhl') anzu­
nehmen, und wir müssen somit sä.mmtliche Versuche als 
misslungen bezeichnen, welche nach Niebuhrs Vor­
gang die drei Gesetze über die Gültigkeit der Plebi­
seite dadurch erklären wollen, dass sie ein Bestäti­
gungsrecht der Curiatcomitien und dann des Senats 
als stufen weise beseitigt voraussetzen. 

Einen wesentlich verschiedenen Weg zur Erklärung der Macht­
erweiterung der plebejischen Tribusbeschlüsse hat Lange einge­
schlagen. Zwar hält auch er in so fern an der Niebuhr'schen Me­
thode fest, als er sich die Pltlbiscite anfangs controlirt denkt duroh 
die Curien. Er lässt das Veto der Curien erst wegfallen duroh 
die lex Hortensia. Bis dahin sollen die Plebiscite durch die Cuden 
beschränkt gewesen sein i n alle n F ä.ll e n, wo sie Verfassungs­
veränderungen vorschlugen 1. In allen andern Fällen denkt sich 

.1 L~nge R. A. 11, 599. Diese Besohränkung hängt zusammen 
mit der Theorie, die sioh Lange über das angebliohe Bestätigungsrecht 
der Curien gebildet ha.t. Es soll sich dieses erstreokt haben auf alle 
Gesetze del' Centuriat- und Tributcomitien, insofern diese das Imperium 
affioirten. Eine solohe Aufsicht über die Verfassung wird aber nirgendwo 
den Curien zugeschrieben uud wird sioh auch nicht nachweisen lassen, 
selbst wenn man die patrum auctoritas mit Curienbesohlüssen identifi­
cirt. Aus einer Menge von Beispielen geht im Gegentheil hervor, dl\.ss 
die Römer keinen Unterschied machten zwisohen solchen Gesetzen, die 
das Imperium modifioirten und anderen, die das nioht thaten. .Niohts 



Die Entwickelung- der römischen Tributcomitien. 363 

Lange die Plebiscite von den Curien unabhängig 1. Auch die Billi­
gung des Senats hält Langeuicht für absolut gefordert, obgleich 
sie gebräl,lchlich war. Lange ist also gezwungen, den Fortschritt 
der Plebiscite in anderer Weise zu erklären, "als Niebuhr und seine 
Nachfolger. Er stellt folgende Ansichten darüber auf. 

1. C Die lex Valeria bestimmte, dass die Plebiscite auf' dem 
Gebiete des plebejischen St.andesrecbt.s und des Privatrechts} welche 
den Umfang des Imperiums nicht direct berührten, unbedingt com­
petent sein sollten' (H,. A. I, 550). 

2. 'D~e lex Publilia erklärte nicht jedes Plebiscit für gültig 
auch ohne Senatsconsult, sondern nur diejenigen, durch welche ein 
Senatsconsult verworfen wurde' (R. A. II, 50), und' jedes Senats­
consultum bedurfte der Bestätignng durch einen Volksbeschluss, 
wenn die Tribunen es verlangten' (R. A. II, 396). 

3. C Die lex Hortensia beschränkte das Veto cles Senats, ohne 
es aber ganz aufzuheben' (H. A. II. 102), und C für clen Fall des 
Conflictes bei einem ans formellen Gründen nicht zu beanstanden­
den Plebiscit stellte die lex Hortensia die unbedingte Gültigkeit 
des Plebiscites fest) (ebds. 103). 

Das erste was bei den vorstehenden Ausführungen auffällt., 
ist. die Ueppigkeit der Phantasie, der all dieses Detail entsprungen 
ist. Die dürren Sätze der Ueberlieferung sind ins reichste Laub 
geschossen und wir erhalten ein Bild von subtilen Nüancen im 
römischen Verfassuugsleben, von dem wir vorher keine Ahnung 
hatten. Zwar die lex Valeria bringt wenig Neues, wenn sie die 
Plebiscite auf dem Gebiet des plebejischen Standesrechts für com­
petent erklärt; denn das waren diese ja von jeher auch nach Lange's 
eigener Anschauung (R. A. II, 571) seit der Secession und der lex 
sacrata. Dagegen erregt die Neuerung der lex Publilia nicht ge­
ringes Erstaunen. Nicht jedes Plebiscit soll dadurch für gültig 
erklärt worden sein, sondern nur solche, welche ein Senatsconsult 

deutet an, dass der Hergang- bei verschiedenen Gesetzen ein verschie­
dener wal'. 

t Lange R. A. II, 575. 'Die pat.rum anctoritas (Bestätigung der 
Curien) war für Plebiscite Dicht nöthig, wofern sie sich VOll clen 
den C en tu r ia tcomi ti en re s ervir te n Ver fas s ungsä nderungen 
fern hi el te n'. Dass Vel'faSsuDgsveränderllngell den Centuriatcomitien 
reservirt waren, ist ebenfalis eine unbegründete Voraussetzung-, die 
widerlegt wird durch die ganze Reihe von Plebisciten, welche Zllr Gleich­
stellung der Plebejer mit den Patriciern führten. 
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vel'wal'fen, und es bedudte von nun an jedes SenatsC0l18uIt der 
Bestätigung durch einen Volksbeschluss, wenn. die Tribunen es ver­
langten. 'Vorauf in aller Welt stützt sich diese sonderbare An­
sicht? Gibt es ein einziges Beispiel von der Verwerfung eines ad­
ministrativen Senatscousults durch die Trihus? 1 Und wozu sollte 
man auch das ganze Volk in Bewegung setzen, und durch ein 
Plebiscit ein Senatsconsult verwerfen, da doch die Tribunen schon 
im Seuat selbst dagegen .intel'oediren kOllnten? Oder ist etwa das 
tribunioisohe Tntel'cessionsrecht von nun an besohränkt worden? 2. 

Es wäre dann die lex Publilia unter dem Scheine der Erweiterung 
der Volksrechte ein Angriff auf das Tribunat, den' Grundpfeiler 
der plebejischen Freiheit. Und ein solches Gesetz soll enthalten 
gewesen sein in den Worten Cut plebiscita OlUnes Qllirites tenerent'. 

Noch befremdender ist Langes Vermuthung über die lex Horten­
sia C ut quod plebs iussisset omnes Quirites teneret', d. h. nach Langes 
Interpretation: C Für den Fall des Gonflicts bei einem aus f 01'­
me 11 eu Grü n den J1 i cbt zn b eansta n den de n Plebisoit stellt 
die lex I-Iorteusia die nnbedingte Gültigkeit des Plebiscits fest'. 
Weun ein solches Gesetz je Kl'aft gehabt hätt, so wäre dadurch 
nicbts erreicht worden, als den Gonflict zwischen Senat und Tribus­
versammlung permanent zu machen. Denn wo sollte die Entschei­
dung liegen, ob ein Plebiscit aus formellen Gründen zu beanstanden 
sei? Wenn der Senat ein Plebisoit verwerfen wollte, wie sollte 
ihm die Möglichkeit genommen werden, dasselbe aus formellen 

1 Der VerBuch, einen Fall von der Anwendung des Jlublilischen 
Gesetzes nachzuweisen, den Lange R. A. II, 590 macht, ist nioht ge­
lungen. Der im J. 304 ex auctoritate senatus ans Volk gebrachte An­
trag ne quis templum aramve iuiussu senatus aut tribunorum plebei 
partis maioris dedicaret soll 'wahrscheinlich identisch' sein mit einer 
von Cicero (pr. dom. 49, 129) ·erwähnten lex Papiria, quae vetat iniussu 
plebis aedes, terram aram consecral'i. Angenommen, was kaum denk­
bar, die beiden Gesetze seien identisch, wie soll daraus folgen, dass je 
der Fall eint.rat von einer Verwerfuug eines Senatsconsults durch ein 
Plebisoit? Sogar die Möglichkeit eines solchen Falles ist nioht abzu­
seben. Denn wenn Senat und Tribunen uneinig W3.ren, so konnte ja 
kein Senstsconsult zu Stande kommen; also auch kein Plehisoit nöthig 
werden, ein solt,hea Senatsoonsult zu, verwerfen. 

2 Dieses nimmt Lange, wie es scheint, an; denn er sagt R. A. 
II, 596 'intercedirten die Tribunen gegen ein Senatu8 consllltum, so 
war es eille Consequenz der lex Publilia, dass die Tribusoomitien be­
fragt werden mussten'. Sollte 3 bel' eine so wesentliche Beschränkung 
der Tribunen nicht durohirgend ein Zeugniss bestätigt sein? 
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Gründen zu beanstanden? Die ganze Maschinerie ist so subtil, 
dass sie in die Brüche gehen müsste beim ersten Versuch, sie in 
Gang zu setzen. Und einen so feinen, so complicirten Organismus 
sollen wir ohne äusseres Zeugniss auf den Grund von Vermuthungen 
und Combinationen in die römische Verfassnngsgeschichte hinein­
tl'ageLl? Besser wäre es die Unmöglichkeiteinzngest.ehen, bei der 
Dürftigkeit der Quellen das Problem zu lösen. 

Ans dieser 80 unbefriedigenden Lage sucht lVIommseu einen 
Ausweg iu einer Richtung, an die bis dahin Niemand gedacllt hatte 1. 

Et' geht aus von der genauen DefInitioil der Plehiscite, WOilach 
nicht jeder Beschluss der Tribus, sondern nur ein solcher unter 
diese Kategorie kommt., der unter dem Vorsitz eines plebejischen 
Magistrats ahgefasst worden ist. Mommsens Ansicht ist nun fol­
'gende: (Für diejenigen Tribusbeschlüsse, die unter dem Vorsitze 
patricischer Magistrate abgefasst wurden, und bei welchen nicht 
nur Plebejer, sondern anch Patricier, also nicht die Plebs, sondern 
der Populus stimmte, gab es keine besondere Bezeichnung. Man 
könnte sie allenfalls, leges trihutl~e nennen oder ganz genau defi­
niren durch die Formel: quod tributim populus iussit. Solche Be­
schlüsse patricisch-plebejischel' Tribuscomitienkamen seit 449 nuf 
und wurden allerdings zumeist zu Wahlen der niederen Magistrate, 
aber auch zu legislatorischen Zwecken benutzt. Ihre Functionen 
wurden 339 erweitert. Die Gesetze UUlI, welche in den zwei ge­
'nannten Jahren erlassen wurden, beziehen sich nicht auf Plebiscite, 
wie il'rthümlich unsere Quellen angeben, sondern auf Volksbeschlüsse 
in Tribusversammlungeri, an welchen Patricier und Plebejer Theil 
nahmen. Erst das hortensische Gesetz von 287 erhob die eigent­
lichenPlebiscite Zll gleicher Machtvollkommenheit, während die­
selben bis dahin nur unter der Zustimmung des Senat.s Geltung 
hatten'. - So ist das Räthsel gelöst.. Statt der drei Stufen, auf 
denen der bisherigen Anschauung gemäss die Plebiscite zur allge­
meinen Rechtsgültigkeit emporsteigen, haben wir nur eine, die lex 
Hortensia. Die beiden andern Geset.ze beziehen sich gar nicht auf 
Plebiscite, sondern auf allgemeine Versammlungen des römischen 
Volkes nach Trihus, und der 1!'ortschritt, der im Gesetze des Pu­
blilius von 339 gegen das des Valerius und Horatius von 449 lag, 
bezieht sich auf die ausgedehntere Compoteriz der patricisch-plebe­
jischen Tribusbeschlüsse mit oder bald nach Einführung der Prät,lll' 
im Jahre 366 \'. ehr. 

t Röm. Forschungen 8. 151 ff. 
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Anerkennenswerth ist bei diesem Erklärungsversuch , dass 
Mommsen die Gespenstererscheinung der Comitia Cllriata mit ihrem 
Veto aus dem Spiele gelassen hat, von der er mit Recht nichts 
wissen will. Aber wenn wir nach dem ersten blendenden Effect, 
den Mommsens Conjectur hervorbringt, etwas genauer zusehen, wie 
es sich damit vel·hält., so ist zu befürchten, dass sie eben so wenig 

. hieb- und stichfest ist wie die, an deren Stelle sie treten soll. 
Wir wollen llicht zn grosses Gewicht darauf legen, aber wir 

müssen es auch nicht als gleichgültig betrachten, dass Mommsen 
die positiven Zeugnisse doch gar zu willkürlich behandelt. Die 
Angaben bei Livius, Cut quod tributim plebs iussisset, populum 
teneret' und Cut plebiscita omnes Qnirit.es tenerent' (Liv. 3, 55. 8, 12) 
sind ja offenbar nicht frei stilistisch von Livius behandelt, son­
dern aus alten Gesetzesformularen geflossen. \Venn es erlaubt ist, 
in solchen Ueberlieferungen gerade das Stichwort, um welches sich 
alles dreht, herauszubrechen und durch ein anderes wesentlich ver­
schiedenes zn ersetzen, so ist der Wmkür Thür und Thor geöffnet 
und die Quellen haben allen Werth für uns verloren. Irrthümel' 
der Annalisten in der Auffassung der römischen Vorzeit kommen 
allerdings genugsam vor, aber um sie aufzudecken und zu co1'ri­
giren bedürfen wir ganz gewichtiger Zeugnisse oderzwingellder 
Argumente. Sehen wir zu, wie es sich damit im gegebenen Falle 
verhält. 

Es ist zunäcbst der Satz zu prüfen, dass die Patricier Stimm­
recht in Tribusversammlungen gehabt haben; sodann zweitens die 
Behauptung Mommsens, dass die römische Republik zweierlei TrillUs­
versammlungen gekannt habe: die eigentliche Plebejerversammlung 
nach Tribus geordnet unter dem Vorsitz der Tribunen oder ple­
bejischen Aedilen, und dann eine Versammlung des ganzen stimm­
berechtigten Volkes, Patricier sowohl als Plebejer, unter dem Vor­
sitz patricischer Magistrate: 

Niebuhl' hat bekanntlich die Ansicbt aufgestellt 1 (Röm. 
Gesch. I, 439. H, 240. 255), dass die Patricier Anfangs in den 
Tribus kein Stimmrecht gehabt, dieses aber durch die Decemviral­
gesetzgebung erhalten hätten. Diese Ansicht ist die herrschende 
geworden 2. Sie stützt sich auf die unbestrittene Thntsaclle, dass 

die Patricier so gut wie jeder andere römische Bürger in die Tribus 

1 S. Becker R. A. 1I, 1, 1 i6. 182. Marquardt IJ, 3, 40. 116. Lange 
R. A. I, 552. Ir, 424. 

2 Vgl. meine Röm. Gesch. I, 171. 
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eingeschrieben waren. Hieraus wurde obne Vveiteres gefolgert, sie 
müssten auch Stimmrecht iu deu Tribusversammlnngen gehabt haben. 
Aber in der That fehU es dieser Folgerung all ,jeder Berechtigung. 
Die Eintlleilullg des römischen Gebiet~ in locale Trihus hatte au­
fänglich nur administrative Zwecke. Zn diesen' Zwecken waren 
Patricier und PlebeJer gleichmässig in den Tribus enthalten. Als 
aber die Plebs sich als besonderer Stand organisirt.e, ihre eigenen 
plebejischen Beamten wählt.e, sich als geschlossenen Körper den 
Patriciern entgegenstellte und tributim Beschlüsse fasste, verstand 
sich die Ausschliessullg der Patricier von den plebejischen Ver­
sammluugen von selbst. Von einer gesetzlichen oder factischen Zu­
lassung derselben zu den Tribusversammlungen hat sich keine SpUl' 
oines Zeugnisses erhalten. Im Gegentheil beruhen die Schilderungen, 
welche Livius und Dionysios von Tribusversammlungen machen 
(besonders Liv. 2, 56. Dion. 9, 41) auf der Anschauung, dass die 
Patricier rechtlich von ihnen aU1lgeschlossen waren, und diese An­
schauung müssen sie direct oder indirect aus der constanten Praxis 
der ganzen republikanischen Zeit geschöpft haben. Es ist nie und 
nirgend von patricischen Stimmen in den Tributcomitien die Rede; 
und es wäre doch sonderbar, wenn die Annalisten so ganz und 
gar von einer Opposition geschwiegen haben eoHten, die wenn sie 
möglich gewesen wäre, die Patricier gewiss nicht unterlassen hätten. 

Wir können also nicht die Behauptung aufstellen, dass die 
Patricier ein Recht gehabt hätten, sich bei den plebejischen Tribut­
comitiell zu betlleiligen. 

Dieser A.nsicht ist allerdings auch Mommsen 1. Aher neben 
den rein plebejiscllen Tributcomitien nimmt er eine zweite Art von 
Tribusyersammlungen an, an welcher die Pahicier Antheil gehabt 
haben sollen aus dem Grunde, weil sie ja jeder in eine Tribus ein­
geschrieben gewesen wären. Ein specieller Beweis liegt nach Momm­
sens Ansicht darin, C dass bei diesel' Versammlung der vorsitzende 
Bjll;t.mte Patricier sein kann', ferner < in der Bezeichnung der Ab­
stimmenden als populus, welches eben technisch die patricisch-ple­
bejische Gesammtbürgerschaft. bezeichnete' (Forsch. 156). 

1 Mommseu Forsch.' 194. 'In den von den Tribunen oder Aedilen 
der Plebs zusammenberufenen Versammlungen sind die Patricier zu 
allen Zeiten vom Stimmrecht ausgeschlossen geblieben. Für die gegen­
theilige Annahme, dass seit den Decemvirn die Patricier in denselben 
mitgestimmt hätten, fehlt es nicht blos an jedem Beweis, sondern sie 
wird widerlegt dadurch, dass in den staatsrechtlichen Schriften der 
späteren Zeit jener Satz als praktisches Recht vorgetragen wird'. 
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Wir fürchten sehr, diese Beweise genügen nicht, eine neue 
Klasse von Volksversammlungen in die römische Verfassung einzu­
führen. Es ist nicht abzusehen, warum, wenn ein patricischer Ma­
gistrat in 'fribusversammlu.TJgen den Vorsitz führt, oder auch nur 
führen kau n, nothwendig ausser den Plebejern auch Patricier ab­
stimmen müssten. Noch weniger kann der Gebrauch des Wortes 
populus etwas beweisen; denn wenn auch das Wort plebs stets die 
Patricier ausschloss, so ist doch das allgemeinere populns ohne Be­
denken gebraucht worden wie unser 'Wort e Volk', olme dass dabei 
nothwendig das Gesammtvolk, cl. h. Patricier und Plebe.jer gemeint 
ist, z. B. Livius 3, 71, wo coucilium populi eine plebejische Tribus­
versammlung bezeichnet.. So bei Sallust (lug. 40) rogationem ad 
populum promulgavit (Mamilius trilmnus pebis). Aehnliche Beispiele 
sind genug vorhanden. ,la Mommsen (Forscb. 171 Anm.) gesteht 
selbst Zll, C dass POPlll11S in dem nicht technischen Sinne von plebs 
häufig vorkommt'. 

Endlich soll die Existenz von patricisch-plebejischen Tribut­
comitien daraus hervorgehen, dass es Fälle gebe, wo den Beschlüssen 
solcher Comit.ien die patrulll anctoritas ertheilt werde. Denn die 
patruni auctoritas sei das eigentliche Kriterium der lex publica po­
puli Romani (S. 157) und komme bei Plebisciten nicht vor; es 
seien also nicht Plebiscite, sondern Beschlüsse patricisch-plebejischel' 
Tribns, denen eine patrulll auctoritas ertheilt werde. Allein auch 
dieser Beweis hinkt; denn ersteml geht aus Livius (6, 41) und 
Cicero (pro dom. 14, 38) gerade das Gegentheil hervor, indem sie 
von einer patrum auctoritas für Beschlüsse von Curiat- und Cen­
turiatcomitien sprechen, von 'fributcomitien aber schweigen J, und 
zweitens sind die drei angeführten Beispiele fiir die Ertheilung der 
patrum anctoritas an Trihushesch lüsse kritischen Bedenken 11 nter­
worfen. 

Das erste Beispiel ist aus dem Jahr 366 (Liv. 6, 42), wo 
nach Annahme der licinischen Gesetze ein Senatsconsult. bestimmt. 
e patres auctores omnibus eius al1ni comitiis fierent'. In diesen Co­
mitiell fand die Wahl des ersten gemischten Consulpaars, des ersten 
Prätors und der ersten curnlischen Aedilen statt. Es fiel abel' in 
dieses Jahr auch natürlich die Wahl der plebejischen Beamten. 
Wenn mau also mit Recht behauptet, dass die curulischen Aedilen 

1 Mommsen meint, 'dieses Zeugniss vel'trRge sich auch mit der 
Annahme, dass diese Bestätigung nur hei den wichtigsten JlIld häufig­
sten, nicht aber bei allen TribusheschlüssBn uUl1.nwendbal· war'. For­
schung'en 157. 
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von Anfang an in Tl'ibutcomitien gewählt wurden, und ferner dass 
die patrum auctoritas für rein plebejische Versammlungen nicht 
habe ertheilt werden können, so heweist jenes Senatsconsult noch 
keineswegs, dass die Aedilenwahl in einer gemischten Tribus­
versammlung stattfand. Im Gegentheil müsste man den ullgemeinen 
Ausdruck omnibus eius anni comitiis beschränken auf alle 
Comitien, bei denen eine patrum auctoritas zulässig wal'. 

Das zweite Beispiel ist aus dem Jahre 357 (Liv. 7, 16), wo 
ein im Lager vor Sutrium gefasster Tribusbeschluss eine Steuer 
auf Freilassungen auflegte, und es heisst, dass (patres, quia ea lege 
haud parvum vectigal inopi aerario additum esset, auctores fuerunt'. 
Das . Verfahren war (wie auch Huschke Servius Tullius S. 406 
Anm. 29 anerkennt) ein ganz verfassungswidriges, und es lässt sich 
daraus kein Schluss auf die gesetzliche Ordnung folgern; aber ab­
gesehen davon ist es klar, dass Livius sich bei den patres auctores 
hier einfach den Senat gedacht hat, als den Verwalter der öffent­
lichen Finanzen, und nicht die Patricier als solche,gcmde wie 
er es kurz vorher auch gethan hat, c. 15, 12 de ambitu ab C. 
Poetalio tr. pI. auctoribus patribus tum primum ad populum la­
tum est. 

Das dritte Beispiel, welches beweisen soll, dass wegen einer 
ertheilten patrum auctoritas ein Beschluss der Tribus nicht von 
der Plebs allein, sondern einer gemischten Tribusversammlnng ge­
fasst sein musste, ist aus dem Jahr 20Q (Liv. 27,8). Damals wurde 
zuerst ein plebejischer Curio Maximus erwählt. Von welcher Ver­
sammlung die Wahl vollzogen wurde, wird nicht gesagt. Mommsen 
vermuthet die Tribusversammluug. Wir nehmen diese Vermuthnng 
an. Aber Livius sagt nicllts von einel' erlassenen patrum aucto­
ritas. Wie also dieser Fall eine Beweiskraft haben soll, ist nicht 
abzusehen. 

Es hat sich also gezeigt, dass für das Stimmrecht der Patri­
cier iu Tribusvel',sammlungen kein Beweis vorhanden ist, weder in 
den eigentlichenconcilia plebis, worin Plebiscit.e gefasst wurden 
und Wahlen plebejischer Magistrate stattfanden, noch in den Ver­
sammlungen der Tribus, die unter dem Vorsitz patricischer Magi­
strate, anfangs für die Wahlen der geringeren Magistrate, später 
auch für die Gesetzgebung gehalten wurden, und in welchen Momm­
sen eine neue Art römischer Volksversammlungen hat finden wollen, 
die Versammlung des ganzen patricisch -plebejischen Volkes nach 
Tribus. Solche Versammlungen haben nie existirt und in 
den Tribus haben zu allen Zeiten nur Plebejer gestimmt. 

Rhein. Mus. f. Philol. N. F. XXVIII. 24 
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Der staatsrechtliche Grundsatz, dass Patricier zu allen Zeiteh 
von den Tributcomitien ausgeschlossen sein sollten, ist für unser 
Gefühl nicht ohne Härte und er erscheint besonders für die spätere 
Zeit 'unpassend und unvernünftig. Nach dem Ausgleich zwischen 
den zwei Ständen entbehrte er jedes sachlichen Motives und hätte 
beseitigt werden sollen. Allein diese Reflexion genügt nicht, ihn 
in Zweifel zu ziehen. Es ist n{)ch bei Weitem unvernünftiger und, 
wenn mall will, unbilliger, dass das römische Staatsrecht für alle 
Zeiten die Plebität als Bedingung für die Wahlberechtigung zum 
Volkstribun at aufrecht gehalten hat, denn bei der geringen Anzahl 
der Patricier in der späteren Zeit war die Ausschliessung von der 
grossen Masse der Stimmberechtigten in Tributcomitien keine fühl­
hare Rechtsschmälerung ; aber die Ausscbliessung vom Volkstribunat 
war für die patricische Nobilität eille Zurücksetzung gegen die ple­
bejische, die nothwendig schwer in die Wagschaale fallen musste. 
An solche Anomalien stiess sich das römische Rechtsgefühl weniger, 
als wir erwarten sollten. In der älteren Zeit aber,' wo die Aus-
8cbliessung der Patricier aus den Tributcomitien gefordert wurde, 
stand dieser Beschränkung eine Reihe patricischer Vorrechte gegen­
über, welche reichen Ersatz boten für diese Einbusse. Es ist also 
durchaus kein Grund vorhanden, Anstand zu nehmen au dem Satze, 
dass die Patricier keinen gesetzlichen Anspruch auf Theilnahme an 
Tributcomitienmachen konnten. 

Gesetzt übrigens, MOIJlmsEin sei im Recht mit seiner Annahme 
einer aus Pat.riciern und Plebejern gemischten Tribusversammlung, 
wie passt zu einer solchen Versammlung der Wortlaut der heiden 
Gesetze von 449 und 339? 

Nach Mommsen (Forsch. S. 164) wäre in dem Text der Ge­
setze des Valerius und Horatius statt plebs zu substituiren pOlmlus. 
Die Fassung des Gesetzez wäre alsdanD, wie er selbst S. 166 an­
gibt, 'ut quod populus tributim iussisset, populum teneret: das 
Gesetz, welches das römische Volk in Tribus beschlossen habe, 
solle das römische Volk binden' _ Ist es möglich~ sich einem BO 

selbstverständlichen Satz feierlich als Gesetz ausgesprochen zu den­
ken? 1 und nicht blos einmal, sondern wiederholt? Hätte sich eine 

1 Der Consul Sp. Post9mius, der den Vertrag mit den Samnitern 
in den candinischen Pässen abgeschlosen hatte, argumentirt aus diesem 
Gesichtspuukte ganz richtig: iniussu populi nego quicquam sanciri posse, 
quod populum teneat (Liv. 9, 9, 4), nicht als wenn es ein Gesetz der 
Art gegeben hätte. 
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solche Fassung hei· Üvi~s erhalten, so wäre es eine unabweisliche 
Aufgabe der Kritik, die offenbare Corniptel zu beseitigen und Jeder 
würde· auf den Gedanken verfallen müssen, für populus ein anderes 
Wort zu setzen. Denn gerade dariu liegt ja eben das W eseutliche 
des GesetzeS, dass die, welche eine Verordnung erlassen, eine au­
dere Körperschaft sind als die, welche dadurch verpflichtet werden. 
Das römische Volk ·ka~n seiu Recht der Gesetzgebung übertragen, 
wem es will, aber es wäre höchst überflüssig, die Verpflichtung 
des Volkes durch ein von ihm selbst erlassenes Gesetz declarato­
risch festzustellen. 

Ebenso schlagend ist der Wortlaut der lex Publilia, und der-
. selbe ergänzt, was vielleicht _ in dem des ersten Gesetzes für die 
D~utlichkeit unseres Beweises fehlt. Es bestimmte ut plebiscita 
omnes Quirites tenerent. In dem Zusatze omnes liegt ausgesprochen, 
dass· die plebiscita, von denen die Rede ist, nicht von der ganzen 
Bürgerschaft, sondern nur von einem Theile erlassen sind, d. h. 
dass an keine Beschlüsse der angenommenen patricisch-plebejischen 
TribusversamrDlungen zu denken ist. - Zur Ausdrückung desselben 
Gedankens enthält die lex Hortensia in der von Gellius überlieferten 
Formel die Worte ut plebiscita uni ver s u m populum tenel'ent, die 
von Plinius erhaltene ut, quod plebes statuisset, omnes Quirites 

. teneret. Diese lax Hortensia soll nun, wie Mommsen zugibt, _ sich 
auf wirkliche Plebiscite, nicht wie die zwei vorhergehenden Gesetze 
auf Beschlüsse von l,atrlcisch - plebejischen Tribus beziehen. Die 
Unterscheidung zwischen einem Theil des Volkes, der beschliesst, 
U11d.dem ganz e n Volke, das gebunqen sein soll, ist also hier klar 
ausgesprochen j der Beschluss der Plebejer soll bindenüsein auch 
für die Patricier. Wer möchte nun wagen, zwischen der lax Hor­
t~nsia und den zwei andern, so gleichlautenden Gesetzen einenl tief­
gehenden Unterschied- anzunehmen, uud die einzig möglich7ErkIä­
rung, welche fÜr das Hortensisehe Gesetz zugegeben ist, für die 
anderen wegzuleugnen? 

Allerdings hat sich Mommsen eine Hinterthür .. offen gelassen. 
Die Tl'ibU:s enthielten seiner Ansicht nach zur Zeit( .des valerischen 
und des pub1ilischen Gesetzes noch nicht das ganze Volk, obgleich 
Patricier und Plebejer darin waren. Es fehlten noch C die nicht 
Ansässigen'. Nur die Grundbesitzer hatten bis zur Reform "des 
Appius Olaudius (312 v. Ohr.) Stimmrecht in den Tribus (S. 163). 
Es war also durchaus nicht überflüssig zu bestimmen, dass durch 
die Tribusbeschlüsse 0 mn e s Quirites tenerentur. Dieses ist oder 
scheint Mommsens Gedankengang zu sein. - Dem möchte nun aber 
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entgegenzusetzen sein, dass unsere Berichterstatter .die fraglichen 
Gesetze nicht in diesem Sinne auffassen, denn Livius legt dem pa­
tricisehen Redner die Klage in den Mund, es seien die plebiscita 
iniuncta pa tri bus, und abgesehen davon möchte sich wohl kaum 
die Annahme empfehlen, dass die römische Gesetzgebung, ehe sie 
die infillla plebs zu den Tribus zuliess,durch zwei specielle Gesetze 
sich gegen die Voraussetzung dieser infima plebs gewahrt haben 
soll, sie sei durch die Beschlüsse der Tribus nicht gebunden. 

Aber wir müssen noch einen Schritt weiter gehen und unter­
suchen, ob es denn wahr ist, dass die Besitzlosen bis zur Censur 
des Appius Claudius von den Tribus ausgeschlossen waren. Für 
diese Ansicht gibt es keinen Schatten eines Beweises. Des AppiuB 
Claudius MasBl'egel bestand darin, dass er eine grössere Anzahl 
von Neubürgern in die 'rribus aufnahm, als es vorher beim CenBuB 
üblich gewesen war. Im Princip neuerte er dabei nichts. Nicht 
einmal die Vert.heilung der Neubürger in alle Tribus ist eine Neue­
rung, wohl aber war es acht Jahre später ihre Beschränkung auf 
die vier StadttribuB durch Q. Fabius Rullianus (304) 1. Dagegen 
muss angenommen werden, dass seit der Eintheilung des römischen 
Gebiets in Tribus jeder römische Bürger, einerlei ob Grundhesitzer 
oder Besitzloser, in irgend einer Tribus eingeschrieben war. Ja 
diese Zugehörigkeit zu einer Tribus ist die erste Bedingung des 
römischen Bürgerrechts, so dass mit der Ausstossung ans der Tri­
bus das Bürgerrecht verloren geht und der Ausgestossene Aerarier 
wird. Dass aber Zugehörigkeit ejnes Plebejers zu einer Tribus zu­
gleich das Stimmrecht in plebejischen Comitien einschliesse, ist ein . . , 
so einfaches und naturgemässes Postulat, dass daran nicht gezwei~ 
feIt. werden kann, so lange nicht entschiedene Zeugnisse dagegen 
beigehracht werden 2. 

Wir haben bis jetzt die Gründe ins Auge gefasst, welche 
sich geltend machen lassen gegen die Annahme, dass es patricisch­
plebejische TributcQmitien gegeben habe, und dass die Gesetze von 
449 und 339 sich auf solche gemischte Comitien beziehen und 
nicht, wie unsere Quellen angeben, auf rein plebejische Tribusver­
sammlungen. Wir haben in toto die Existenz solcher Comitien 
verworfen und damit uns gegen Mommsens hierauf gestützte An­
sicht erklärt. Wie aber, wenn concrete Fälle von wirklichen pa­
tricisch - plebejischen Tributcomitien vorkämen? Wäre dann nicht 

1 V gl. meine Röm. Geschichte I, S. 366 ff. 
2 V gl. Lange R. A. I, 439, der die richtige Ansicht feathält. 
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ihre Existenz. bewiesen und der Boden für Mommsens Hypothese 
gewonnen? Gewiss wäre ein einziges feststehendes klares Beispiel 
entscheidend und würde genügen, alle Theorien über ein allgemeines 
Gesetz zu regeln. 

Nun sind allerdings (vielleicht seit dem Decemvirat) Tribns­
versammlungen unter Vorsitz patricischer Magistrate vorgekommen j 
anfangs ausschliesslich zum Zwecke der Wahlen der niederen Magi­
strate, später, in der Zeit des Verfalls, auch zu administrativen und 
legislatorischen Zwecken; aber das einzige Beispiel, welches vor die 
Abfassung des hortensischen Gesetzes von 287 fällt, und nicht von 
vorn herein verdächtig ist, ist ein Gesetz des Prätors L. Papiril1s, 
wodurch im Jahr 332 den Acerranern das Bürgerrecht ertheilt 
wurde (Liv. 8, 17). Es wird nun behauptet, dass dieser Beschluss 
von den Tribus gefasst worden sein müsse, da der Prätor, abge­
sehen vom Criminalprocess, die Centurien nicht berufen konnte. 
Wir wollen an dieser Behauptung nicht mäkeln, obgleich sie uns 
nicht unanfechtbar scheint, aber wir fragen, mit welchem Recht 
man behaupten kann, dass in einer Tribusversammlung, wenn ein 
patricischer Magistrat den Vorsitz führte, nothwendiger Weise die 
Patricier Antheil gehabt haben müssen? Es führt durchaus nichts 
zu diesem Schluss und es fällt somit die einzige schwache Stütze, 
welche in dem Tribusbeschluss von 332 über die Acerraner für 
patricisch-plebejische Tributcomitien liegen soll, zu Boden. 

Wollten wir nun aber auch schliesslich alle Argumente gelten 
lassen, welche für die Existenz von patricisch-plebejischen Tribus­
versammlungen angeführt werden, für deren Gleichberechtigung mit 
allgemeinen Volksversammlungen und für die Verbindlichkeit ihrer 
Beschlüsse für das Volk, so bliebe uns als Ergebniss einer solchen 
Verfassungsbestimmung die befremdende Erscheinung, dass trotz 
zweier Gesetze, welche solche patricisch-plebejische Versammlungen 
mit legislativer Machtvollkommenheit ausstat.ten, kein einziges tlll­

zweifelhaftes Beispiel von der wirklichen Ausübulig dieser Macht­
vollkommenheit vorkommt j dass also die zwei Gesetze als todtge­
boren lind überflüssig dastehen, während auf der andern Seite die 
eigentlichen und echten Plebiscite, denen Mommseh erst mit dem 
hortensischen Gesetz 287 unbedingte Gesetzeskraft ertheilt wissen 
will, so recht das ganze Verfassungsleben ausfüllen und uns bei 
jedem Schritte, den die Staatsentwickelung macht, begegnen. Schon 
die Decemviralgesetzgebung wird durch das terentilische Plebiscit 
eingeleitet, die Restauration nach dem Decemvirat wird durch das 
Plebiscit des Duilius befestigt, das canulejische, das pötelische, die 
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licinischen Gesetze und das ogulnische sind Plebiscite; kurz, der 
Kampf der Plebs gegen das alte Patriciat wird geführt durch das 
telum acerrimulll der Plebiscite, die erst ihren streng oppositionellen 
Charakter verlieren, nachdem der Kampf zwischen den Ständen aus­
gekämpft und die Plebs 287 zum letzten Mal ausgewandert ist. 
Es will uns nicht in den Sinn, diese Masse von Plebisciten vor 
287 als Usurpationen zu betrachten, die nur durch Gutheissung 
von Seiten des Senats Gesetzeskraft erhielten 1, und zu gleicher 
Zeit zwei Gesetze, das valerische und das publilische, die in klaren 
Worten die Rechtmässigkeit und Verbindlichkeit gerade solcher 
Plebiscite aussprechen, umzustempeln als bezüglich atif eine ganz 
andere Art von Gesetzen, von denen wir in eben derselben Zeit 
auch nicht eine Spur entdecken können. Wir halten fest daran, 
dass das Ges.etz von 449 Cut quod tributim plebs ius~ 
sisset, populum teneret' sich auf die Plebs und auf sie 
allein bezog, und ebenso, dass das Gesetz von 339 'ut 
plebiscita omnes Quirites tenerent' dem eigentlichen 
Plebiscit Rechte verlieh und keinem anderen Volksbe­
schluss, möge er einen Namen haben, welchen er wolle. 
oder wie Mommsen annimmt, namenlos sein. 

Die Untersuchung führt uns nun zurück auf den Boden, von 
dem wir ausgegangen sind, und wo wir leider nichts sehen als die 
drei Meilensteine, die obwohl in ziemlicher Entfernung von ein­
auder, doch mit keinem Worte andeuten, welcher Art die Entwicke­
lung dei' Verfassung ist, welche zwischen dem einen und dem an­
dern liegt. - Müssen wir uns denn III der TImt begnügen, auf 
das Verständniss dieser Entwickelung zu verzichten, sie sogar zu 

1 Nachdem Mommsen die zwei Gesetze von 449 und 339 über die 
Plebiscite als nicht bezüg'lich auf Plebiscite erklärt bat, sondern auf 
die von ihm vorausgesetzten patricisch -plebejischen Tribusgesetze, hat 
er die Aufgabe zn zeigen, auf welchem geset.zlichen Boden die Plebi­
scite standen, welche bis zur lex Hortensia in so grosser Anzahl er­
lassen wurden. Er meint die Plebiscite, welche sich mit allgemeinen 
Staatsgesetzen befassten, hätten, um als verbin.flich für den Staat be­
trachtet zu werden, der Billigung durch ein Senatsconsult bedurft 
(Forsch. 215), Mit Recht protestirt Lange R. A. II, 576 gegen diese 
willkürliche Annahme. Es deutet nichts darauf hin (auch nicht Appian 
b. c. 1, 59), dass die Billigung des Senats für ein Plebiscit je in an­
derer Weise erforderlich gewesen sei als für andere Volksbeschlüsse, 
d. h. dass sie hier mehr war als constitutioneller Brauch, dass sie im 
strengsten Sinne eine gesetzliche Bedingung für die Gültigkeit der Ple­
biscite war. 
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leugnen und die zwei nachfolgenden Gesetze einfach als unmotivirte 
Bestätigung des ersten aufzufassen? Traurig und entmbthigend, 
wie eine solche Entsagung sein muss, so ist sie doch vorzuziehen 
den Illusionen, womit mau sich in so verschiedenartiger Weise die 
Lücke ausgefüllt hat. Aber vielleicht lässt sich doch wenigstens 
für die. Wiederholung desselben Gesetzes eine Erklärung finden, 
welche ein neckendes Räthsel löst. Wenn wir das rechte Wort 
nicht finden, .nun so möge ein Anderer es versuchen. 

Die Gesetze, welche die Consuln Valerius und lloratius im 
Jahre 449. gaben, wareu eine Restauration der consularischen 
Verfassung, wie sie vor dem Decemvirate gewesen war. Auf der 
einen Seite wurden die patl'icischen Magistrate wieder eingesetzt 
unter der Beschränkung der Provocation; auf der andern die 
Volkstribunen mit ihrem ius auxilii und der Intercession. In den 
Kreis der plebejischen Rechte nun, die auf diese Weise im Jahre 
449 sanctionirt werden, fällt auch das Gesetz 'ut quod tributim 
plebes iussisset, populum teneret', und dasselbe erscheint somit 
nicht als ein vollkommen neues, sondern als eins, welches nach 
zeitweiliger Unterbrechung wieder in Kraft trat. Die Frage tene­
renturne patres plebiscitis (Liv. 3, 55, 3) hätte nicht aufgeworfen 
werden können, wenn nicht schon früher von Seiten der Plebs der 
Anspruch geltend gemacht worden wäre, dass ihre Beschlüsse Ge­
setzeskraft haben sollten. Man wird also durch diese Betrachtung 
darauf geführt, dass die factische oder formelle Berechtigung der 
Plebs, allgemein gültige Plebiscite zu erlassen, älter war als das 
Gesetz von 449. 

Zu derselben Annahme drängen die annalistischen Berichte 
über die Entwickelung der Verfassung vor dem Decemvirat. Be­
sonders die Rogation des Tribunen Terentilius, die zur Decemviral­
gesetzgebung führt, ist nicht denkbar ohne die Voraussetzung, dass 
die Plebs in ihren Comitien ein anerkanntes Recht der Gesetzge­
bung hatte. Dasselbe gilt von der rogatio Publilia, die 471 als 
Gesetz angenommen wurde, nachdem sie den heftigstenWiderstaud 
der Patricier überwunden hatte. Ja man kann ?,urückgehen bis 
auf die Einsetzung der Tribunen. Die Anerkennung der potestas 
trihunicia ist weiter nichts als die Anerkennung einer legislativen 
Machtbefugniss der Plebs 1. Jede Tribunenwahl setzte voraus, clas3 

1 Mommsen (Forsch. 208) meint, die Wahl ihrer Vorstände dureh 
die Plehs gehöre zu den Satzungen, welche lediglich die Plebs allein 
betrafen und die sie von ihrer Constituil'ung an befugt gewosen sei, 
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das <Volk' gebunden war durch den Beschluss der <Plebs'. Man 
muss also annehmen, dass die Wurzel der Rechtsgültigkeit der 
Plebiscite, die in der lex Valeria anerkannt wird, zurückgeht in 
die Zeit der ersten Secession 1. 

Ob aber diese Rechtsgültigkeit sogleich formell anerkannt 
wurde, kann füglich bezweifelt werden. Die Ueberlieferup.g über 
die ersten Zeiten der plebejischen Freiheit ist sehr getrübt. Könnte 
man dem Dionysios (7, 17) Glauben beimessen, so wären schon in 
zweiten Jahre nach Einsetzung des Tribunats durch ein Plebiscit 
des Tribunen Icilius die plebejischen Versammlungen gegen Unter­
brechung seitens der Patricier gesichert worden. Dieses Gesetz wäre 
also eine Ergänzung oder authentische Interpretation des Vertrags 
vom heiligen Berg, und es würde beweisen, dass die Plebs mit 
der Einsetzung der Tribunen sich auch das Recht der besonderen 
Gesetzgebung zuschrieb, während ihr die Patricier dieses zu ver­
kümmern suchten. - Deutlicher und sicherer tritt dieser Anspruch 
hervor in den Erzählungen über die V orgäuge bei der Rogation 
des Publilius, die im Jahre 471 zum Gesetze wurde. Die Bedeu­
tung dieses puolilischen Gesetzes ist sicher nicht darauf beschränkt, 
dass es die Tribunenwahl den Tributcomitien überwies, wie Livius 
angibt. Im Gegentheil muss als sicher angenommen werden, dass 
die plebejischen Magistrate von Anfang an von der Plebs in Tribus­
versammlungen gewählt wurden. Keine andere Wahlart ist denk­
bar 2. Der Kern der publilischen Gesetze von 471 betraf die ge­
setzliche Feststellung der Rechte der Tributcomitien, welche bis 
dahin, wie es scheint, noch controvers waren, und es war nur ein 
Paragraph dieses Gesetzes, welcher bestimmte ut plebeii magi­
stratus comitiis tl'ibutis fierent (Liv. 2, 56). Die grössere Trag­
weite des Gesetzes ist angedeutet in den W ~rten annum (das Jahr 
471) insignem maxime comitia tributa efficiunt (Liv. 2, 60, 4). 

als autonome Gesellschaft selbständig zu fassen. Dieser Satz wäre richtig, 
wenn die Tribunen nichts gewesen wären als Beamte der Plebs ohne 
Rechte den patricischen Beamten gegenüber. Sobald sie aber das ius 
auxilii beanspruchten, mussten sie anerkannt sein nicht allein von der 
Plebs sondern vom ganzen Staate, und ihre Wahl betraf nicht mehr 
lediglich die Plebs. 

1 Schon die lex sacrata vom heiligen Berg wird 'als Plebiscit be­
zeichnet von Festus s. v. saeer mons. Lege tribunicia prima cavetur, si 
quis eum qui eo plebei scito aaeel' Bit, oeciderit, pal'l'icida ne Bit. 

2 S. Schwegler R. G. II, 541 ff. über die Wahl der Tribunen vor 
dem publilischen Gesetz. 



Die Entwickelung der römischen· Tributcomitien. 377 

Nicht nur wurden nochmals die plebejischen Versammlungen gegen 
Störung durch· die Patricier gesichert, oder gar gegen die An­
massung der Patricier, sich bei denselben zu betheiligen, und so 
durch ihre Clienten zu beeinflussen 1, sondern es wurde auch das 
Recht der Tribus anerkannt, an der allgemeinen Gesetzgebung An­
theil zu, nehmen. Dies besagen Notizen bei Dionysios 2 und Zona­
ras, welche fast gleichlautend sind mit den Angaben über das va­
lerisch-horatische Gesetz von 449 und den Gesetzen von 339 und 
287. In der That springt diese Bedeutung des publilisehen Ge­
setzes von 471 so in die Augen, dass sie fast allseitig anerkannt, wird. 

Schwegler (R. G. H, 553 f.) sagt: < Der Gegenstand des pu­
blilischen Gesetzes waren die· Tributcomitien überhaupt. Es ver­
folgte den Zweck, diesen Sonderversammlungen der Plebs eine ge­
setzlich anerkannte Stellung und Geltung zu verschaffen, die Rechte 
und Befugnisse derselben auf gesetzlichem W ege fe8tzustell~n .... 
Es ging darauf aus, die Tributcomitien gesetzlich zu constituiren, 
ihre Rechte und Befugnisse festzustellen, vorzüglich aber ihnen das 
Recht der legislativen Initiative zu verschaffen. Die Tributcomitien 
sollten von nun an ein organisches Glied der Verfassung sein>. 

Weiter entwickelt ist diese Ansicht von Ptaschnik (die Publi­
lische Rogation in der Zeitsehr. f. d. österr. Gymnasien 1866). Nach 
ihm bestimmte die publilisehe Rogation: Ein Gesetzesvol'schlag der 
Tribunen soll den Tributcomitien zur Abstimmung vorgelegt· wer­
den, wenn er vorher die Genehmigung des Sennts erlangt hat. 
Unter dieser Bedingung wurde das Gesetzgebungsrecht der Plebiscite 
auf den Gesammtstaat ausgedehnt. 

Auch Mommsen, der dieses Recht der Plebiscite nls bestehend 
vor dem hOl'tensischen Gesetz anerkennt, meint (Forsch. 217) <dnss 
die älteren Annaleu die bedingte Gültigkeit der Plebiscite von dem 
publilisehen . Gesetz 471 datil'ten und dass dieses Datum geschicht­
lich sein könne' 3. 

Zur Wegräumung der Schwierigkeit nun, die in der Wieder­
holung des valerischen Gesetzes durch dns publilisehe von 339 
liegt, wagen wir die Vermuthullg, dass dieses publilisehe Gesetz 
nur irrthümlich dem Publilins Philo von 339 zuges~hrieben worden 

1 Liv. 3, 60, 5 plus dignitatis comitiis ipsis detractum est patri­
bus ex cODcilio submovendis qun.m virium aut plebi additum est ant 
demptnm patribl1s. 

2 Dionys. 9, 43 xat nuvw 1a äHa öO'Ct hl TrP u~flrp nf!uTTEo{}a{ TE 

xat buxu/lwO'at UE1/(W, uno TWV f{lUJ..ETWV ~1ltl/llJf{I{'I!O':Jat y.adt WInD. 
3 Vg1. auch Mommsen R. G. I, 281. 
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ist, und in der That dem Volero Publilius und dem Jahr 471 an­
gehört. Ein Irrthum dieser Art ist oft vorgekommen. Die römi­
schen Geschlechtsnamen botell leichte Veranlassung, eine Thatsaohe 
an den unrechten Namen zu knUpfen, wie dieses notorisch bei Clau .. 
diern, Fabiern, Valeriern vorgekommen ist. In der chronologischen 
}t'ixirung der Gesetze war ein Irrthum. ebenso leicht, wie bei an­
dern Begebenheiten. Man dellke nur an deu Vertrag mit Karthago, 
an das Gesetz de oonnubio patrum et lliebis. Der alte Volkstribun 
Volero PubIilius wa.r eine fast vorhistorische Person. Nichts war 
leichter, als das von ihm benannte Gesetz an den berühmten Namen 
des Publilius Philo zu knUpfen, der in der plebejischen Nobilität 
als Gesetzgeber einen so hervorragenden Platz einnahm .. 

In der Thatist das Gesetz über die Gültigkeit der Plebiscite 
kaum passend in der Reform d~s Jahres 339 und in den Gesetzen 
des DictatorJl Publilius Philo. Diese verschafften den Plebejern die 
Zulassung zur Censur und beseitigten für die Beschlüsse der Ceil­
turiatcomitien das Veto der patrum auctoritas. Aus welchem Grunde 

. damals die schon zu Recht bestehende und in geregelter Ausübung 
wirkende Legislation der Plebs von Neuem sanctionirt werden sollte, 
ist nicht abzusehen; es sei denn, dass man annehme, auch die PIe­
biscite seien wie die leges der Centurien jetzt von der patrum 
auctoritas befreit worden. Aber eine solche Annahme ist unge­
rechtfertigt, da die patrum auctoritas für Plebiscite nie erforderlich 
war. Auch deutet nichts auf eine Erweiterung der Machtbefugnisse 
der Plebiscite seit den publilischen Gesetzen von 339, noch auf eine 
andere Erhöhung ihrer Thätigkeit,. als die, welche in der allge­
meinen Ausdehnung der demokratischen Verfassungsformen liegt. 
Mit einem Wort, das Gesetz ut plebiscita omnes Quirites tenerent 
ist überflüssig im Jahre 339. 

Anders verhält es sich mit der lex Hortensia von 287. Da­
mals fand die letzte secessio plebis staU. Nach der Wiederkehr 
der Plebs und der Aussöhnung der Stände mussten die Fun da­
mentalgesetze, welche den Frieden bedingten, von Neuem sanctionirt 
werden. Jetzt war es am Platze, das Recht der Plebs zur Legis­
lation, welches bei der ersten Secession in den leges sacratae be­
gründet durch die erste lex Publilia fixirt und interpretirt war, 
welches nach dem Sturz der Decemvirn und der zweiten Secession 
erneuert war, wiederum in alter ·Form zur Anerkennung zu bringen. 
So ist die einfache Wiederholung des alten Gesetzes motivirt· und 
es ist nicht nöthig, dass wir uns abmühen in den verschiedenen 
Periodell Modificationen aufzusuchen, wodurch das ltecht der Plebs 
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allmählich erweitel·t worden sein soll. Die einzige Art der Erwei­
terung lag im Wachsthum des Schwergewichts der Plebs und in 
der leichteren Handhabung der Comitia tributs. Diese wurden mehr 
und mehr der gesetzgebende Körper in der römischen Verfassung, 
besonders seitdem nach Bildung der Nobilität das Volkstribunat in 
den Dienst des Senats getreten war. - Die lex Hortensia, als die 
letzte welche die Anerkennung der Plebiscite aussprach, galt natür· 
lich für die Folge als die gesetzliche Grundlage des plebejischen 
Rechts und wurde von den späteren Juristen als' solche citil't. Es 
lag ihnen nahe den Schluss zu ziehen, dass die lex Hortensia das 
erste und einzige Gesetz übel' die Plebiscite war und in diesem 
Sinne berichten Laelius Felix bei Gellius und GaiuiJ über das Ge­
setz 1. Aber diese nur aus Oberflächlichkeit oder Unwissenheit ge­
flossene, Folgerung wird berichtigt durch die bestimmten Zeugnisse 
bei LiviuB, welche die zweimalige Sanction des InhaIt.s des hortensi­
Bche~ Gesetzes in früherer Zeit ausser allen Zweifel stellen. Es 
darf daher nicht durch Urgiren des Wortlauts bei Gellius und Gaius 
der Schluss gezogen werden (mit Mommsen Forsch. 210), <dass die 
durch die lex Horteusia festgesetzte' gesetzliche Gültigkeit der Ple­
biscite eine damals eingetretene Neuernng sei, und dass' bis zum 
Jahr 287 das Plebiscit für die Patricier nicht verpindlich war'. 
Der Wortlaut des horteusischen Gesetzes selbst b'esagt . nichts der­
artiges.Nur die Eiuleitungsworte der berichtenden Schriftsteller 
sprechen es a.ls ihre Meinung aus, dass das hortensische Gesetz 
einen früher nicht anerkannten Rechtssatz einführte. Wenn wir, 
gestützt auf die zuverlässigen Zeugnisse über die zwei vorhergehen­
den Gesetze uns durch den historischen lrrthum der Juristen nicht 
irren lassen, so steht für uns das Ergebniss fest, das s in W irk­
Iichkeit das dreimal gegebene Gesetz denselben Rechts­
satz aussprach und dass die Wiederholung ihren Grund 
nicht, hatte in irgend einer Modification desselben, son­
dern in .der Notliwendigkeit, dieses Grundgesetz der 
plebejischen Freiheit bei jedem Fdede,nsschluss der 

.Stände, d. h. nach jeder Secession von N euem zu sanc-
tioniren. (' 

Neuenheim bei Heidelberg, 21. Oet. 1872. ',' W. lhne. 

1 Gellius 15, 27: (plebiscitis) ante patricii non tenebantur, donec 
Q. Hortensius legem tulit etc. Gaius 1, 3: olim patricii dicebant se 
plebiscitis non teneri .•..... " sed postea. lex Horwnsia lata est etc. 




